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§ 1 Zweck des Gesetzes

Dieses Gesetz dient dem Schutz der 
Mitbewerber, der Verbraucherinnen und der 
Verbraucher sowie der sonstigen 
Marktteilnehmer vor unlauterem Wettbewerb. 
Es schützt zugleich das Interesse der 
Allgemeinheit an einem unverfälschten 
Wettbewerb.

§ 1 Zweck des Gesetzes

Dieses Gesetz dient dem Schutz der 
Mitbewerber, der Verbraucherinnen und der 
Verbraucher sowie der sonstigen 
Marktteilnehmer vor unlauteren geschäftlichen 
Handlungen. Es schützt zugleich das Interesse 
der Allgemeinheit an einem unverfälschten 
Wettbewerb.

§ 2 Definitionen

(1) Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet 
 

1. "Wettbewerbshandlung" jede Handlung 
einer Person mit dem Ziel, zugunsten des 
eigenen oder eines fremden 
Unternehmens den Absatz oder den 
Bezug von Waren oder die Erbringung 
oder den Bezug von Dienstleistungen, 
einschließlich unbeweglicher Sachen, 
Rechte und Verpflichtungen zu fördern;

2. "Marktteilnehmer" neben Mitbewerbern 
und Verbrauchern alle Personen, die als 
Anbieter oder Nachfrager von Waren 
oder Dienstleistungen tätig sind;

3. "Mitbewerber" jeder Unternehmer, der 

§ 2 Definitionen

(1) Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet 

1. „geschäftliche Handlung“ jedes 
Verhalten einer Person zugunsten des 
eigenen oder eines fremden 
Unternehmens vor, während oder 
nach einem Geschäftsabschluss, das 
mit der Förderung des Absatzes oder 
des Bezugs von Waren oder 
Dienstleistungen oder mit dem 
Abschluss oder der Durchführung 
eines Vertrags über Waren oder 
Dienstleistungen objektiv 
zusammenhängt; als Waren gelten 
auch Grundstücke, als 
Dienstleistungen auch Rechte und 
Verpflichtungen;

2. "Marktteilnehmer" neben Mitbewerbern 
und Verbrauchern alle Personen, die als 
Anbieter oder Nachfrager von Waren 
oder Dienstleistungen tätig sind;

3. "Mitbewerber" jeder Unternehmer, der 
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mit einem oder mehreren Unternehmern 
als Anbieter oder Nachfrager von Waren 
oder Dienstleistungen in einem 
konkreten Wettbewerbsverhältnis steht;

4. "Nachricht" jede Information, die 
zwischen einer endlichen Zahl von 
Beteiligten über einen öffentlich 
zugänglichen elektronischen 
Kommunikationsdienst ausgetauscht 
oder weitergeleitet wird; dies schließt 
nicht Informationen ein, die als Teil eines 
Rundfunkdienstes über ein 
elektronisches Kommunikationsnetz an 
die Öffentlichkeit weitergeleitet werden, 
soweit die Informationen nicht mit dem 
identifizierbaren Teilnehmer oder Nutzer, 
der sie erhält, in Verbindung gebracht 
werden können.

(2) Für den Verbraucherbegriff und den 
Unternehmerbegriff gelten die §§ 13 und 14 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend.

mit einem oder mehreren Unternehmern 
als Anbieter oder Nachfrager von Waren 
oder Dienstleistungen in einem 
konkreten Wettbewerbsverhältnis steht;

4. "Nachricht" jede Information, die 
zwischen einer endlichen Zahl von 
Beteiligten über einen öffentlich 
zugänglichen elektronischen 
Kommunikationsdienst ausgetauscht 
oder weitergeleitet wird; dies schließt 
nicht Informationen ein, die als Teil 
eines Rundfunkdienstes über ein 
elektronisches Kommunikationsnetz an 
die Öffentlichkeit weitergeleitet werden, 
soweit die Informationen nicht mit dem 
identifizierbaren Teilnehmer oder Nutzer, 
der sie erhält, in Verbindung gebracht 
werden können;

5. „Verhaltenskodex“ Vereinbarungen 
oder Vorschriften über das Verhalten 
von Unternehmern, zu welchem diese 
sich in Bezug auf Wirtschaftszweige 
oder einzelne geschäftliche 
Handlungen verpflichtet haben, ohne 
dass sich solche Verpflichtungen aus 
Gesetzes- oder 
Verwaltungsvorschriften ergeben;

6. „Unternehmer“ jede natürliche oder 
juristische Person, die geschäftliche 
Handlungen im Rahmen ihrer 
gewerblichen, handwerklichen oder 
beruflichen Tätigkeit vornimmt, und 
jede Person, die im Namen oder 
Auftrag einer solchen Person handelt;

7. „fachliche Sorgfalt“ der Standard an 
Fachkenntnissen und Sorgfalt, von 
dem billigerweise angenommen 
werden kann, dass ein Unternehmer 
ihn in seinem Tätigkeitsbereich 
gegenüber Verbrauchern nach Treu 
und Glauben unter Berücksichtigung 
der Marktgepflogenheiten einhält.

(2) Für den Verbraucherbegriff gilt § 13 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend.
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§ 3 Verbot unlauteren Wettbewerbs

(1)Unlautere Wettbewerbshandlungen, die 
geeignet sind, den Wettbewerb zum Nachteil der 
Mitbewerber, der Verbraucher oder der sonstigen 
Marktteilnehmer nicht nur unerheblich zu 
beeinträchtigen, sind unzulässig.

§ 3 Verbot unlauterer 
geschäftlicher Handlungen 

(1) Unlautere geschäftliche Handlungen sind 
unzulässig, wenn sie geeignet sind, die 
Interessen von Mitbewerbern, Verbrauchern 
oder sonstigen Marktteilnehmern spürbar zu 
beeinträchtigen.

(2) Geschäftliche Handlungen gegenüber 
Verbrauchern sind jedenfalls dann 
unzulässig, wenn sie nicht der für den 
Unternehmer geltenden fachlichen Sorgfalt 
entsprechen und dazu geeignet sind, die 
Fähigkeit des Verbrauchers, sich auf Grund 
von Informationen zu entscheiden, spürbar 
zu beeinträchtigen und ihn damit zu einer 
geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, 
die er andernfalls nicht getroffen hätte. Dabei 
ist auf den durchschnittlichen Verbraucher 
oder, wenn sich die geschäftliche Handlung 
an eine bestimmte Gruppe von Verbrauchern 
wendet, auf ein durchschnittliches Mitglied 
dieser Gruppe abzustellen. Auf die Sicht eines 
durchschnittlichen Mitglieds einer auf Grund 
von geistigen oder körperlichen Gebrechen, 
Alter oder Leichtgläubigkeit  besonders 
schutzbedürftigen und eindeutig 
identifizierbaren Gruppe von Verbrauchern 
ist abzustellen, wenn für den Unternehmer 
vorhersehbar ist, dass seine geschäftliche 
Handlung nur diese Gruppe betrifft.

(3) Die im Anhang dieses Gesetzes 
aufgeführten geschäftlichen Handlungen 
gegenüber Verbrauchern sind stets 
unzulässig.

§ 4 Beispiele unlauteren 
Wettbewerbs

Unlauter im Sinne von § 3 handelt insbesondere, 
wer 

§ 4 Beispiele  unlauterer 
geschäftlicher Handlungen

Unlauter handelt insbesondere, wer 

1. geschäftlichen Handlungen vornimmt, 
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1. Wettbewerbshandlungen vornimmt, die 
geeignet sind, die Entscheidungsfreiheit 
der Verbraucher oder sonstiger 
Marktteilnehmer durch Ausübung von 
Druck, in menschenverachtender Weise 
oder durch sonstigen unangemessenen 
unsachlichen Einfluss zu 
beeinträchtigen;

2. Wettbewerbshandlungen vornimmt, die 
geeignet sind, die geschäftliche 
Unerfahrenheit insbesondere von 
Kindern oder Jugendlichen, die 
Leichtgläubigkeit, die Angst oder die 
Zwangslage von Verbrauchern 
auszunutzen;

3. den Werbecharakter von 
Wettbewerbshandlungen verschleiert;

Nummern 4 – 11 nicht aufgeführt

die geeignet sind, die 
Entscheidungsfreiheit der Verbraucher 
oder sonstiger Marktteilnehmer durch 
Ausübung von Druck, in 
menschenverachtender Weise oder durch 
sonstigen unangemessenen unsachlichen 
Einfluss zu beeinträchtigen;

2. geschäftliche Handlungen vornimmt, 
die geeignet sind, geistige oder 
körperliche Gebrechen, das Alter, die 
geschäftliche Unerfahrenheit, die 
Leichtgläubigkeit, die Angst oder die 
Zwangslage von Verbrauchern 
auszunutzen;

3. den Werbecharakter von geschäftlichen 
Handlungen verschleiert;

Nummern 4 – 11 unverändert

§ 5 Irreführende Werbung

(1) Unlauter im Sinne von § 3 handelt, wer 
irreführend wirbt.

§ 5 Irreführende geschäftliche 
Handlungen

(1) Unlauter handelt, wer eine irreführende 
geschäftliche Handlung vornimmt. Eine 
geschäftliche Handlung ist irreführend, wenn 
sie unwahre Angaben enthält oder sonstige 
zur Täuschung geeignete Angaben über 
folgende Umstände enthält:

1. die wesentlichen Merkmale der Ware 
oder Dienstleistung wie Verfügbarkeit, 
Art, Ausführung, Vorteile, Risiken, 
Zusammensetzung, Zubehör, 
Verfahren oder Zeitpunkt der 
Herstellung, Lieferung oder 
Erbringung, Zwecktauglichkeit, 
Verwendungsmöglichkeit, Menge, 
Beschaffenheit Kundendienst und 
Beschwerdeverfahren, geographische 
oder betriebliche Herkunft, von der 
Verwendung zu erwartende 
Ergebnisse oder die Ergebnisse enthält 
oder wesentlichen Bestandteile von 
Tests der Waren oder 
Dienstleistungen;
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(2) Bei der Beurteilung der Frage, ob eine 
Werbung irreführend ist, sind alle ihre 
Bestandteile zu berücksichtigen, insbesondere in 
ihr enthaltene Angaben über 

1. die Merkmale der Waren oder 
Dienstleistungen wie Verfügbarkeit, Art, 

2. den Anlass des Verkaufs wie das 
Vorhandensein eines besonderen 
Preisvorteils, den Preis oder die Art 
und Weise, in der er berechnet wird, 
oder die Bedingungen, unter denen die 
Ware geliefert oder die Dienstleistung 
erbracht wird;

3. die Person, Eigenschaften oder Rechte 
des Unternehmers wie Identität, 
Vermögens einschließlich der Rechte 
des geistigen Eigentums, den Umfang 
von Verpflichtungen, Befähigung, 
Status, Zulassung, Mitgliedschaften 
oder Beziehungen, Auszeichnungen 
oder Ehrungen, Beweggründe für die 
geschäftliche Handlung oder die Art 
des Vertriebs;

4. Aussagen oder Symbole, die im 
Zusammenhang mit direktem oder 
indirektem Sponsoring stehen oder 
sich auf eine Zulassung des 
Unternehmers oder der Waren oder 
Dienstleistungen beziehen;

5. die Notwendigkeit einer Leistung, 
eines Ersatzteils, eines Austauschs 
oder einer Reparatur;

6. die Einhaltung eines 
Verhaltenskodexes, auf den sich der 
Unternehmer verbindlich verpflichtet 
hat, wenn er auf diese Bindung 
hinweist oder

7. Rechte des Verbrauchers, 
insbesondere solche auf Grund von 
Garantieversprechen oder 
Gewährleistungsrechte bei 
Leistungsstörungen.

(2)Eine geschäftliche Handlung ist auch 
irreführend, wenn sie im Zusammenhang mit 
der Vermarktung von Waren oder 
Dienstleistungen einschließlich 
vergleichender Werbung eine 
Verwechslungsgefahr mit einer anderen Ware 
oder Dienstleistung oder mit der Marke oder 
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Ausführung, Zusammensetzung, 
Verfahren und Zeitpunkt der Herstellung 
oder Erbringung, die Zwecktauglichkeit, 
Verwendungsmöglichkeit, Menge, 
Beschaffenheit, die geographische oder 
betriebliche Herkunft oder die von der 
Verwendung zu erwartenden Ergebnisse 
oder die Ergebnisse und wesentlichen 
Bestandteile von Tests der Waren oder 
Dienstleistungen;

2. den Anlass des Verkaufs und den Preis 
oder die Art und Weise, in der er 
berechnet wird, und die Bedingungen, 
unter denen die Waren geliefert oder die 
Dienstleistungen erbracht werden;

3. die geschäftlichen Verhältnisse, 
insbesondere die Art, die Eigenschaften 
und die Rechte des Werbenden, wie seine 
Identität und sein Vermögen, seine 
geistigen Eigentumsrechte, seine 
Befähigung oder seine Auszeichnungen 
oder Ehrungen.

4. Bei der Beurteilung, ob das 
Verschweigen einer Tatsache irreführend 
ist, sind insbesondere deren Bedeutung 
für die Entscheidung zum 
Vertragsschluss nach der 
Verkehrsauffassung sowie die Eignung 
des Verschweigens zur Beeinflussung der 
Entscheidung zu berücksichtigen.

(5) Es ist irreführend, für eine Ware zu werben, 
die unter Berücksichtigung der Art der Ware 
sowie der Gestaltung und Verbreitung der 
Werbung nicht in angemessener Menge zur 
Befriedigung der zu erwartenden Nachfrage 
vorgehalten ist. Angemessen ist im Regelfall ein 
Vorrat für zwei Tage, es sei denn, der 
Unternehmer weist Gründe nach, die eine 
geringere Bevorratung rechtfertigen. Satz 1 gilt 
entsprechend für die Werbung für eine 
Dienstleistung.

einem anderen Kennzeichen eines 
Mitbewerbers enthält hervorruft.

Absatz 5 wird aufgehoben.

Nach § 5 wird folgender § 5a eingefügt:

§ 5a Irreführung durch Unterlassen
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(1) Bei der Beurteilung, ob das Verschweigen 
einer Tatsache irreführend, ist, sind 
insbesondere deren Bedeutung für die 
geschäftliche Entscheidung nach der 
Verkehrsauffassung sowie die Eignung des 
Verschweigens zur Beeinflussung der 
Entscheidung zu berücksichtigen.

(2) Unlauter handelt, wer die 
Entscheidungsfähigkeit von Verbrauchern im 
Sinne des § 3 Abs. 2 dadurch beeinflusst, dass 
er eine Information vorenthält, die im 
konkreten Fall unter Berücksichtigung aller 
Umstände einschließlich der Beschränkungen 
des Kommunikationsmittels wesentlich ist.

(3) Werden Waren oder Dienstleistungen 
unter Hinweis auf deren Merkmale und Preis 
in einer dem verwendeten 
Kommunikationsmittel angemessenen Weise 
so angeboten, dass ein durchschnittlicher 
Verbraucher das Geschäft abschließen kann, 
gelten folgende Informationen als wesentlich 
im Sinne des Absatzes 2, sofern sie sich nicht 
unmittelbar aus den Umständen ergeben:

1. alle wesentlichen Merkmale der Ware 
oder Dienstleistung in dem dieser und 
dem verwendeten 
Kommunikationsmittel angemessenen 
Umfang;

2. die Identität und Anschrift des 
Unternehmers, gegebenenfalls die 
Identität und Anschrift des 
Unternehmers, für den er handelt;

3. der Endpreis oder in Fällen, in denen 
ein solcher Preis auf Grund der 
Beschaffenheit der Ware oder 
Dienstleistung nicht im Voraus 
berechnet werden kann, die Art der 
Preisberechnung sowie gegebenenfalls 
alle zusätzlichen Fracht-, Liefer- und 
Zustellkosten oder in Fällen, in denen 
diese Kosten nicht im Voraus 
berechnet werden können, die 
Tatsache, dass solche zusätzlichen 
Kosten anfallen können;
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4. Zahlungs-, Liefer- und 
Leistungsbedingungen sowie 
Verfahren zum Umgang mit 
Beschwerden, soweit sie von 
Erfordernissen der fachlichen Sorgfalt 
abweichen und

5. das Bestehen eines Rechts zum 
Rücktritt oder Widerrufs

(4) Als wesentlich im Sinne des Absatzes 2 
gelten auch Informationen, die dem 
Verbraucher auf Grund 
gemeinschaftsrechtlicher Verordnungen oder 
nach Rechtsvorschriften zur Umsetzung 
gemeinschaftsrechtlicher Richtlinien für 
kommerzielle Kommunikation einschließlich 
Werbung und Marketing nicht vorenthalten 
werden dürfen."

§ 6 Vergleichende Werbung

(1) Vergleichende Werbung ist jede Werbung, 
die unmittelbar oder mittelbar einen 
Mitbewerber oder die von einem Mitbewerber 
angebotenen Waren oder Dienstleistungen 
erkennbar macht.

(2) Unlauter im Sinne von § 3 handelt, wer 
vergleichend wirbt, wenn der Vergleich 

1. sich nicht auf Waren oder 
Dienstleistungen für den gleichen Bedarf 
oder dieselbe Zweckbestimmung bezieht,

2. nicht objektiv auf eine oder mehrere 
wesentliche, relevante, nachprüfbare und 
typische Eigenschaften oder den Preis 
dieser Waren oder Dienstleistungen 
bezogen ist,

3. im geschäftlichen Verkehr zu 
Verwechslungen zwischen dem 
Werbenden und einem Mitbewerber oder 
zwischen den von diesen angebotenen 
Waren oder Dienstleistungen oder den 
von ihnen verwendeten Kennzeichen 
führt,

§ 6 Vergleichende Werbung

(1) Vergleichende Werbung ist jede Werbung, 
die unmittelbar oder mittelbar einen 
Mitbewerber oder die von einem Mitbewerber 
angebotenen Waren oder Dienstleistungen 
erkennbar macht.

(2) Unlauter im handelt, wer vergleichend wirbt, 
wenn der Vergleich 

1. sich nicht auf Waren oder 
Dienstleistungen für den gleichen Bedarf 
oder dieselbe Zweckbestimmung 
bezieht,

2. nicht objektiv auf eine oder mehrere 
wesentliche, relevante, nachprüfbare und 
typische Eigenschaften oder den Preis 
dieser Waren oder Dienstleistungen 
bezogen ist,

3. im geschäftlichen Verkehr zu einer 
Gefahr von Verwechslungen zwischen 
dem Werbenden und einem Mitbewerber 
oder zwischen den von diesen 
angebotenen Waren oder 
Dienstleistungen oder den von ihnen 
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4. die Wertschätzung des von einem 
Mitbewerber verwendeten Kennzeichens 
in unlauterer Weise ausnutzt oder 
beeinträchtigt,

5. die Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten 
oder persönlichen oder geschäftlichen 
Verhältnisse eines Mitbewerbers 
herabsetzt oder verunglimpft oder

6. eine Ware oder Dienstleistung als 
Imitation oder Nachahmung einer unter 
einem geschützten Kennzeichen 
vertriebenen Ware oder Dienstleistung 
darstellt.

(3) Bezieht sich der Vergleich auf ein Angebot 
mit einem besonderen Preis oder anderen 
besonderen Bedingungen, so sind der Zeitpunkt 
des Endes des Angebots und, wenn dieses noch 
nicht gilt, der Zeitpunkt des Beginns des 
Angebots eindeutig anzugeben. Gilt das Angebot 
nur so lange, wie die Waren oder 
Dienstleistungen verfügbar sind, so ist darauf 
hinzuweisen.

verwendeten Kennzeichen führt,

4. den Ruf des von einem Mitbewerber 
verwendeten Kennzeichens in unlauterer 
Weise ausnutzt oder beeinträchtigt,

5. die Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten 
oder persönlichen oder geschäftlichen 
Verhältnisse eines Mitbewerbers 
herabsetzt oder verunglimpft oder

6. eine Ware oder Dienstleistung als 
Imitation oder Nachahmung einer unter 
einem geschützten Kennzeichen 
vertriebenen Ware oder Dienstleistung 
darstellt.

Absatz 3 wird aufgehoben

§ 7 Unzumutbare Belästigungen

(1) Unlauter im Sinne von § 3 handelt, wer einen 
Marktteilnehmer in unzumutbarer Weise 
belästigt.

(2) Eine unzumutbare Belästigung ist 
insbesondere anzunehmen 

1. bei einer Werbung, obwohl erkennbar ist, 
dass der Empfänger diese Werbung nicht 
wünscht;

2.  bei einer Werbung mit Telefonanrufen 
gegenüber Verbrauchern ohne deren 
Einwilligung oder gegenüber sonstigen 
Marktteilnehmern ohne deren zumindest 
mutmaßliche Einwilligung;

§ 7 Unzumutbare Belästigungen

(1) Eine geschäftliche Handlung, durch die 
ein Marktteilnehmer in unzumutbarer Weise 
belästigt wird, ist unzulässig. Dies gilt 
insbesondere für Werbung, obwohl 
erkennbar ist, dass der angesprochene 
Marktteilnehmer diese Werbung nicht 
wünscht.

(2) Eine unzumutbare Belästigung ist stets 
anzunehmen

1. bei Werbung unter Verwendung eines 
in den Nummern 2 und 3 nicht 
aufgeführten, für den Fernabsatz 
geeigneten Mittels der kommerziellen 
Kommunikation, durch die ein 
Verbraucher hartnäckig angesprochen 
wird, obwohl er dies erkennbar nicht 
wünscht;

2. bei Werbung mit einem Telefonanruf 
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3.  bei einer Werbung unter Verwendung 
von automatischen Anrufmaschinen, 
Faxgeräten oder elektronischer Post, 
ohne dass eine Einwilligung der 
Adressaten vorliegt;

4.  bei einer Werbung mit Nachrichten, bei 
der die Identität des Absenders, in dessen 
Auftrag die Nachricht übermittelt wird, 
verschleiert oder verheimlicht wird oder 
bei der keine gültige Adresse vorhanden 
ist, an die der Empfänger eine 
Aufforderung zur Einstellung solcher 
Nachrichten richten kann, ohne dass 
hierfür andere als die 
Übermittlungskosten nach den 
Basistarifen entstehen.

(3) Abweichend von Absatz 2 Nr. 3 ist eine 
unzumutbare Belästigung bei einer Werbung 
unter Verwendung elektronischer Post nicht 
anzunehmen, wenn 

1. ein Unternehmer im Zusammenhang mit 
dem Verkauf einer Ware oder 
Dienstleistung von dem Kunden dessen 
elektronische Postadresse erhalten hat,

2. der Unternehmer die Adresse zur 
Direktwerbung für eigene ähnliche 
Waren oder Dienstleistungen verwendet,

3. der Kunde der Verwendung nicht 
widersprochen hat und

4. der Kunde bei Erhebung der Adresse und 
bei jeder Verwendung klar und deutlich 
darauf hingewiesen wird, dass er der 
Verwendung jederzeit widersprechen 
kann, ohne dass hierfür andere als die 
Übermittlungskosten nach den 
Basistarifen entstehen.

gegenüber einem Verbraucher ohne 
dessen vorherige ausdrückliche 
Einwilligung oder gegenüber einem 
sonstigen Marktteilnehmer ohne 
dessen zumindest mutmaßliche 
Einwilligung;

3. bei Werbung unter Verwendung einer 
automatischen Anrufmaschine, eines 
Faxgerätes oder elektronischer Post, 
ohne dass eine vorherige 
ausdrückliche Einwilligung des 
Adressaten vorliegt oder

4. bei Werbung mit einer Nachricht, bei 
der die Identität des Absenders, in 
dessen Auftrag die Nachricht 
übermittelt wird, verschleiert oder 
verheimlicht wird oder bei der keine 
gültige Adresse vorhanden ist, an die 
der Empfänger eine Aufforderung zur 
Einstellung solcher Nachrichten 
richten kann, ohne dass hierfür andere 
als die Übermittlungskosten nach den 
Basistarifen entstehen.

(3) Abweichend von Absatz 2 Nr. 3 ist eine 
unzumutbare Belästigung bei einer Werbung 
unter Verwendung elektronischer Post nicht 
anzunehmen, wenn 

1. ein Unternehmer im Zusammenhang mit 
dem Verkauf einer Ware oder 
Dienstleistung von dem Kunden dessen 
elektronische Postadresse erhalten hat,

2. der Unternehmer die Adresse zur 
Direktwerbung für eigene ähnliche 
Waren oder Dienstleistungen verwendet,

3. der Kunde der Verwendung nicht 
widersprochen hat und

4. der Kunde bei Erhebung der Adresse und 
bei jeder Verwendung klar und deutlich 
darauf hingewiesen wird, dass er der 
Verwendung jederzeit widersprechen 
kann, ohne dass hierfür andere als die 
Übermittlungskosten nach den 
Basistarifen entstehen.
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§ 8 Beseitigung und 
Unterlassung

(1) Wer dem § 3 zuwiderhandelt, kann auf 
Beseitigung und bei Wiederholungsgefahr auf 
Unterlassung in Anspruch genommen werden. 
Der Anspruch auf Unterlassung besteht bereits 
dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht.

§ 8 Beseitigung und 
Unterlassung

(1) Wer eine nach § 3 oder § 7 unzulässige 
geschäftliche Handlung vornimmt, kann auf 
Beseitigung und bei Wiederholungsgefahr auf 
Unterlassung in Anspruch genommen werden. 
Der Anspruch auf Unterlassung besteht bereits 
dann, wenn eine derartige derartige 
Zuwiderhandlung gegen § 3 oder § 7 droht.

Absatz 2 – 5 unverändert

§ 9 Schadensersatz

Wer dem § 3 vorsätzlich oder fahrlässig 
zuwiderhandelt, ist den Mitbewerbern zum 
Ersatz des daraus entstehenden Schadens 
verpflichtet. Gegen verantwortliche Personen 
von periodischen Druckschriften kann der 
Anspruch auf Schadensersatz nur bei einer 
vorsätzlichen Zuwiderhandlung geltend gemacht 
werden.

§ 9 Schadensersatz

Wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach § 3 
oder § 7 unzulässige geschäftliche Handlung 
vornimmt, ist den Mitbewerbern zum Ersatz 
des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 
Gegen verantwortliche Personen von 
periodischen Druckschriften kann der Anspruch 
auf Schadensersatz nur bei einer vorsätzlichen 
Zuwiderhandlung geltend gemacht werden.

§ 10 Gewinnabschöpfung

(1) Wer dem § 3 vorsätzlich zuwiderhandelt und 
hierdurch zu Lasten einer Vielzahl von 
Abnehmern einen Gewinn erzielt, kann von den 
gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 zur 
Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs 
Berechtigten auf Herausgabe dieses Gewinns an 
den Bundeshaushalt in Anspruch genommen 
werden.

§ 10 Gewinnabschöpfung

(1) Wer vorsätzlich eine nach § 3 oder § 7 
unzulässige geschäftliche Handlung 
vornimmt und hierdurch zu Lasten einer 
Vielzahl von Abnehmern einen Gewinn erzielt, 
kann von den gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 zur 
Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs 
Berechtigten auf Herausgabe dieses Gewinns an 
den Bundeshaushalt in Anspruch genommen 
werden.

Absätze 2 – 5 unverändert

§§ 11 – 22 bleiben unverändert

Folgender Anhang wird dem Gesetz angefügt:
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Anhang
(zu § 3 Abs. 3)
Unzulässige geschäftliche Handlungen im Sinne des § 3 Abs. 3 sind

1. die unwahre Angabe eines Unternehmers, zu den Unterzeichnern eines 
Verhaltenskodexes zu gehören;

2. die Verwendung von Gütezeichen, Qualitätskennzeichen oder Ähnlichem ohne die 
erforderliche Genehmigung;

3. die unwahre Angabe, ein Verhaltenskodex sei von einer öffentlichen oder anderen 
Stelle gebilligt;

4. die unwahre Angabe, ein Unternehmer, eine von ihm vorgenommene geschäftliche 
Handlung oder eine Ware oder Dienstleistung sei von einer öffentlichen oder privaten 
Stelle bestätigt, gebilligt oder genehmigt worden, oder die unwahre Angabe, den 
Bedingungen für die Bestätigung, Billigung oder Genehmigung werde entsprochen;

5. Waren- oder Dienstleistungsangebote im Sinne des § 5a Abs. 3 zu einem bestimmten 
Preis, wenn der Unternehmer nicht darüber aufklärt, dass er hinreichende Gründe für 
die Annahme hat, er werde nicht in der Lage sein, diese oder gleichartige Waren oder 
Dienstleistungen für einen angemessenen Zeitraum in angemessener Menge zum 
genannten Preis bereitzustellen oder bereitstellen zu lassen (Lockangebote). Ist die 
Bevorratung kürzer als zwei Tage, obliegt es dem Unternehmer, die Angemessenheit 
nachzuweisen;

6. Waren- oder Dienstleistungsangebote im Sinne des § 5a Abs. 3 zu einem bestimmten 
Preis, wenn der Unternehmer sodann in der Absicht, stattdessen eine andere Ware 
oder Dienstleistung abzusetzen, etwas Fehlerhaftes vorführt oder sich weigert zu 
zeigen, was er beworben hat, oder sich weigert, Bestellungen dafür anzunehmen oder 
die beworbene Leistung innerhalb einer vertretbaren Zeit zu erbringen;

7. die unwahre Angabe, bestimmte Waren oder Dienstleistungen seien allgemein oder zu 
bestimmten Bedingungen nur für einen sehr begrenzten Zeitraum verfügbar, um den 
Verbraucher zu einer sofortigen geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, ohne dass 
dieser Zeit und Gelegenheit hat, sich auf Grund von Informationen zu entscheiden;

8. Kundendienstleistungen in einer anderen Sprache als derjenigen, in der die 
Verhandlungen vor dem Abschluss des Geschäfts geführt worden sind, wenn die 
ursprünglich verwendete Sprache nicht Amtssprache des Mitgliedsstaats ist, in dem 
der Unternehmer niedergelassen ist; dies gilt nicht, soweit Verbraucher vor dem 
Abschluss des Geschäfts darüber aufgeklärt werden, dass diese Leistungen in einer 
anderen als der ursprünglich verwendeten Sprache erbracht werden;

9. die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, eine Ware 
oder Dienstleistung sei verkehrsfähig;

10. die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, gesetzlich 
bestehende Rechte stellten eine Besonderheit des Angebots dar;

11. der vom Unternehmer finanzierte Einsatz redaktioneller Inhalte zu Zwecken der 
Verkaufsförderung, ohne dass sich dieser Zusammenhang aus dem Inhalt oder aus der 
Art der optischen oder akustischen Darstellung eindeutig ergibt (als Information 
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getarnte Werbung);
12. unwahre Angaben über Art und Ausmaß einer Gefahr für die persönliche Sicherheit 

des Verbrauchers oder seiner Familie für den Fall, dass er die angebotene Ware nicht 
erwirbt oder die angebotene Dienstleistung nicht in Anspruch nimmt;

13. Werbung für eine Ware oder Dienstleistung, die der Ware oder Dienstleistung eines 
Mitbewerbers ähnlich ist, wenn dies in der Absicht geschieht, über die betriebliche 
Herkunft der beworbenen Ware oder Dienstleistung zu täuschen;

14. die Einführung, der Betrieb oder die Förderung eines Systems zur Verkaufsförderung, 
das den Eindruck vermittelt, allein oder hauptsächlich durch die Einführung weiterer 
Teilnehmer in das System könne eine Vergütung erlangt werden (Schneeball- oder 
Pyramidensystem);

15. die unwahre Angabe, der Unternehmer werde demnächst sein Geschäft aufgeben oder 
seine Geschäftsräume verlegen;

16. die Angabe, durch eine bestimmte Ware oder Dienstleistung ließen sich die 
Gewinnchancen bei einem Glücksspiel erhöhen;

17. die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, der 
Verbraucher habe bereits einen Preis gewonnen oder werde ihn gewinnen oder werde 
durch eine bestimmte Handlung einen Preis gewinnen oder einen sonstigen Vorteil 
erlangen, wenn es einen solchen Preis oder Vorteil tatsächlich nicht gibt, oder wenn 
jedenfalls die Möglichkeit, einen Preis oder sonstigen Vorteil zu erlangen, von der 
Zahlung eines Geldbetrags oder der Übernahme von Kosten abhängig gemacht wird;

18. die unwahre Angabe, eine Ware oder Dienstleistung könne Krankheiten, 
Funktionsstörungen oder Missbildungen heilen;

19. eine unwahre Angabe über die Marktbedingungen oder Bezugsquellen, um den 
Verbraucher dazu zu bewegen, eine Ware oder Dienstleistung zu weniger günstigen 
Bedingungen als den allgemeinen Marktbedingungen abzunehmen oder in Anspruch 
zu nehmen;

20. das Angebot eines Wettbewerbs oder Preisausschreibens, wenn weder die in Aussicht 
gestellten Preise noch ein angemessenes Äquivalent vergeben werden;

21. das Angebot einer Ware oder Dienstleistung als „gratis", „umsonst", „kostenfrei" oder 
dergleichen, wenn hierfür gleichwohl Kosten zu tragen sind; dies gilt nicht für Kosten, 
die im Zusammenhang mit dem Eingehen auf das Waren- oder Dienstleitungsangebot 
oder für die Abholung oder Lieferung der Ware oder die Inanspruchnahme der 
Dienstleistung unvermeidbar sind;

22. die Übermittlung von Werbematerial unter Beifügung einer Zahlungsaufforderung, 
wenn damit der unzutreffende Eindruck vermittelt wird, die beworbene Ware oder 
Dienstleistung sei bereits bestellt;

23. die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, der 
Unternehmer sei Verbraucher oder nicht für Zwecke seines Geschäfts, Handels, 
Gewerbes oder Berufs tätig;

24. die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, es sei im 
Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedsstaat der 
Europäischen Union als dem des Warenverkaufs oder der Dienstleistung ein 
Kundendienst verfügbar;
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25. das Erwecken des Eindrucks, der Verbraucher könne bestimmte Räumlichkeiten nicht 
ohne vorherigen Vertragsabschluss verlassen;

26. bei persönlichem Aufsuchen in der Wohnung die Nichtbeachtung einer Aufforderung 
des Besuchten, diese zu verlassen oder nicht zu ihr zurückzukehren, es sein denn, der 
Besuch ist zur rechtmäßigen Durchsetzung einer vertraglichen Verpflichtung 
gerechtfertigt;

27. Maßnahmen, durch die der Verbraucher von der Durchsetzung seiner vertraglichen 
Rechte aus einem Versicherungsverhältnis dadurch abgehalten werden soll, dass von 
ihm bei der Geltendmachung seines Anspruchs die Vorlage von Unterlagen verlangt 
wird, die zum Nachweis dieses Anspruchs nicht erforderlich sind, oder dass Schreiben 
zur Geltendmachung eines solchen Anspruchs systematisch nicht beantwortet werden;

28. die in eine Werbung einbezogene unmittelbare Aufforderung an Kinder, selbst die 
beworbene Ware zu erwerben oder die beworbene Dienstleistung in Anspruch zu 
nehmen oder ihre Eltern oder andere Erwachsene dazu zu veranlassen;

29. die Aufforderung zur Bezahlung nicht bestellter Waren oder Dienstleistungen oder 
eine Aufforderung zur Rücksendung oder Aufbewahrung nicht bestellter Sachen, 
sofern es sich nicht um eine nach den Vorschriften über Vertragsabschlüsse im 
Fernabsatz zulässige Ersatzlieferung handelt und

30. die ausdrückliche Angabe, dass der Arbeitsplatz oder Lebensunterhalt des 
Unternehmers gefährdet sei, wenn der Verbraucher die Ware oder Dienstleistung nicht 
abnehme."

Artikel 2

Bekanntmachungserlaubnis
Das Bundesministerium der Justiz kann den Wortlaut des Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb in der vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an geltenden Fassung im 
Bundesgesetzblatt bekannt machen.

Artikel 3

Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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